
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/10/17 89/13/0261
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.1991

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/10 Grundrechte

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

B-VG Art7 Abs1;

EStG 1972 §37;

StGG Art2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1990/10/24 90/13/0088 3

Stammrechtssatz

Der VwGH hält seine Au;assung, daß § 37 EStG 1972 nur bei zusammengeballtem Anfall von Einkünften anzuwenden

sei, für sachlich gerechtfertigt und daher für verfassungsrechtlich unbedenklich.
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